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Norm

AsylG 1997 §19;

AVG §68 Abs1;

FrPolG 2005 §31 Abs1 Z4;

VwGG §30 Abs2;

VwRallg;

1. AVG § 68 heute

2. AVG § 68 gültig ab 01.01.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

3. AVG § 68 gültig von 01.07.1995 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 471/1995

4. AVG § 68 gültig von 01.02.1991 bis 30.06.1995

1. VwGG § 30 heute

2. VwGG § 30 gültig von 01.01.2014 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

3. VwGG § 30 gültig ab 01.01.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 122/2013

4. VwGG § 30 gültig von 01.03.2013 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

5. VwGG § 30 gültig von 01.08.2004 bis 28.02.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 89/2004

6. VwGG § 30 gültig von 05.01.1985 bis 31.07.2004

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2008/22/0080 E 17. September 2008 RS 2

Stammrechtssatz

Hat der VwGH einem Antrag auf Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung gemäß § 30 Abs. 2 VwGG stattgegeben, so

bedeutet dies, dass der Eintritt der durch die Rechtsordnung an den - formell rechtskräftigen - Bescheid geknüpften

Rechtswirkungen hinausgeschoben wird. Durch die aufschiebende Wirkung kann niemals mehr erreicht werden, als

durch die Beschwerde selbst. Dem Fremden kann auf diese Weise - auch nicht nur vorläuBg - keine bessere

Rechtsposition eingeräumt werden als jene, die er vor Erlassung des angefochtenen Bescheides besessen hat.Hat der

VwGH einem Antrag auf Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung gemäß Paragraph 30, Absatz 2, VwGG

stattgegeben, so bedeutet dies, dass der Eintritt der durch die Rechtsordnung an den - formell rechtskräftigen -

Bescheid geknüpften Rechtswirkungen hinausgeschoben wird. Durch die aufschiebende Wirkung kann niemals mehr

erreicht werden, als durch die Beschwerde selbst. Dem Fremden kann auf diese Weise - auch nicht nur vorläuBg -

keine bessere Rechtsposition eingeräumt werden als jene, die er vor Erlassung des angefochtenen Bescheides

besessen hat.
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